
Te il 1:  Allg eme in er Te il 

§ 1 Allgemeines 
1 Für die Vermietung von Mietsachen aus dem Angeb otsprogramm der 
H M R   gelten ausschließlich die individuell schr iftli ch ausgehandelten 
Vertragsvereinbarungen, sowie diese Allgemeinen Mietbedingungen. 
Mit Abschluss des ersten Vertrags unter Einbeziehung der 
nachfolgenden B edingungen erkennt der Mieter deren Geltung für die 

gesamte Dauer der Geschäftsverbindung zwischen den Parteien an. 
Dies gilt insbesondere für alle – auch mündlich/telefonisch – 
abgeschlossenen Folgeg esc häf te . Nebenabreden bedürfen der 
Schrif tform. 
2. Die Angebote der HMR gegenüber Unternehmern i.S.v. § 14 BGB 
sind freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes von HMR  
Handels GmbH  erklärt wurde. 
§ 2 Ü berga be u nd Ü berlas sung  der M ietsac he; M äng e l u nd  
Mängelrüge; geplanter Liefertermin; Anbringen von W erbung an 

Mietgegenständen 
1. HMR verpflichtet sich, dem Mieter die Mietsache für die vereinbarte 
Mietzei t  in  Mie t e  zu  übe rl a ssen.  HMR ist  berec htigt , die  M iets ach e 
w ähr en d d er M ie tze it  geg en  eine  an der e, ve rgl eic hba re  Mie ts ache  (z .B.  
eines anderen Herstellers in gleicher Größe und mit vergleichbaren 
Leistungsmerkmalen) auszutauschen, sofern diese andere Mietsache 
dem vereinbarten Mietzweck, insbesondere dem vertragsgemäßen 
Mietgebrauch genügt und be rech tigt e  In t er es sen  des Mie te rs  ni cht  
entgegen stehen. 
2. HMR  ha t d ie  Mie ts ache  in  einwandfre i em,  be t ri ebs f ähi gem, mit de n 
erford erlichen Unterlagen zur Abholung bereitzuhalten oder zum 
Versand zu bringen. Mit der Abholung/Absendung geht die Gefahr der 
Beförderung auf den Mieter über. 
3. Ist der An - und/oder Abtransport durch HMR  vereinbart, trägt der 
Mieter für den ungehinderten Zugang zur Verlade-/Aufbaustelle Sorge. 
4. Der Mieter ist berechtigt, die Mietsache vor Mietbeginn zu 
be sich tigen und  b estäti gt im Übergabeprotokoll den Zustand der 
übernommenen Mietsache und den Umfang des Zubehörs. Erkennbare 
Mängel werden im Übernahmeprotokoll festgehalten. Verborgene 
Mängel sind unverzüglich nach Feststellung der HMR  anzuzeigen. 
5. HMR  hat Mängel, die bei Übergabe oder unverzüglich nach 
Feststellung gerügt wurden, auf eigene Kosten zu b eseitig en . D er 
Mie te r ha t HMR Gelegenheit zu geben, diese Mängel zu beseitigen. 
N ac h  schriftlicher Bestätigung von HMR kann der Mieter die 
Behebung von Mängeln selbst ausfü hren oder ausführen lassen. HMR  
trägt dann die erforderlichen Kosten. 

6. Der im Mietvertrag ausgewiesene "voraussichtliche Liefertermin" ist 
unverbindlich . Er kennzeichnet weder den Beginn der Mietzeit noch 
begründet er ein (absolutes oder relatives) Fixgeschäft oder einen 
kalendermäßig bestimmten Leistungszeitpunkt. Etwas anderes gilt nur, 
wenn dies im Mietvertrag ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. 

7. HMR ist berechtigt, an den Mietsachen Werbung für eigene Zwecke 
und/oder Drittunternehmen anzubringen bzw. anbringen zu lassen. Der 
Mieter ist verpflichtet, dies zu dulden, soweit dadurch der 
vertragsgemäße M ietgebrauch nicht beeinträchtigt wird. 
§ 3 Pflichten des Mieters 
1. D er M iete r verp flicht et si ch, 
a) die Mietsache nur bestimmungsgemäß einzusetzen, sie 
ordnungsgemäß zu behandeln, die einschlägigen Unfallverhütungs- und 
Arbeitsschutzbestimmungen sowie Straßenverk ehrsvorschriften 
sorgfältig zu beachten und die Miete vereinbarungsgemäß zu zahlen. 

b) HMR den  j ew ei lige n St and - bzw . Ein sa tzo rt d er M iets ache 
anzuzeigen. Der Einsatz der Mietsache ist außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland bzw. außerhalb des Umkreises von 50 km 
ausgehend vom im Vertrag benannten Einsatzort nur nach schriftlicher 
Erlaubnis der HMR ge sta ttet.  

g) die Mietsache in einwandfreiem , betriebsfähigem,  und komp lettem 
Zustand zurückzugeben. 
2. Wird die Mietsache aus vom Mieter zu vertretenden Gründen nicht 
in dem in § 3 Abs. 1 g) beschriebenen Zustand zurückgegeben, ist 
H M R   berechtigt, diesen Zustand auf Kosten  des Mie te rs  herzust e llen . 

H M R  gibt dem Mieter Gelegenheit, unverzüglich eine Überprüfung 
durchzuführen. Ist eine Instandsetzung der Mietsache nicht möglich 
oder wirtschaftlich unzumutbar, so ist der Mieter verpflichtet, den 
Zei tw ert z u er set zen . 
3. HMR da r f d ie  Mie ts ache  während der üblichen Betriebszeiten des 

Mieters besichtigen und untersuchen bzw. durch einen Beauftragten 
untersuchen lassen. 
4. Etwaige für den Einsatz der Mietsachen erforderliche behördliche 
Sondergenehmigungen hat der Mieter auf eigene Kosten zu besorgen. 
5. De r Mie te r da r f d i e Mietsachen ohne Erlaubnis der HMR wed er 

weitervermieten noch an Dritte weitergeben. Die Abtretung der R ech te 
aus dem Vertrag bedarf ebenso der Zustimmung der HMR w i e  das  
Einräumen von Rechten irgendwelcher Art gegenüber Dritten an den 
Mie tsachen . 

6. Die Eigentum shinweise an den Mietsachen dürfen weder entfernt 
noch abgedeckt werden. Der M ieter darf keine eigene oder nicht durch 

H M R  zugelassene Werbung an den Mietsachen anbringen, betreiben 
oder anbringen bzw. betreiben lassen. 
7. Für den Fall, dass Dritte Rechte in Form von Pfändungen oder 
andere Rechte an den Vertragsgegenständen geltend machen, ist  der 
Mie ter ve rpfli chte t, H MR  unverzüglich davon zu unterrichten und den 

Dritten über den bestehenden Mietvertrag und das Eigentum der HM R 
in Kenntnis zu setzen. 
§ 4 B ere chnu ng u nd Z ahl ung  der M iete  
1. Die Miete ist im Voraus ohne Abzug zahlbar. 
2. Grundlage für die Berechnung der Mieten, Nebenkosten, 
Sonderleistungen bzw. besonderer Nutzungszeiten sind ausschließlich 
die bei Vertragsabschluss gültigen vertraglichen Vereinbarungen der 
HMR maßgeblich. 
Sondervereinbarungen über den Mietzins verlieren bei Unterschreitung 
der M ind estm ietze it ihr e Gü ltig ke it. Es  gel ten d ie Mi etp reise  d er bei m 
Vertragsschluss gültigen vertraglichen Vereinbarungen als von Anfang 
an  ver ein bar t.  
3. A lle Prei s e si nd  zuz üg lic h d er g es etz lic hen  U m satz ste uer  zu  zah len.  
4. Der Mietberechnung liegt eine tägliche Nutzung  zu G runde.  
6 . Sämt l iche  Wart e-, B e- und Entladezeiten sowie ggf. erforderliche 
Zeit en f ür   Einweisungen sind vom Mieter zu tragen. Auf - und 
Abbaukosten sowie Kosten für Krangestellung sind ebenfalls vom 
Mieter zu tragen und werden anhand von Angaben auf Stundenzetteln 
abgerechnet, die vom  Mieter bestätigt, anderenfalls vom Beauftragten 
der HMR fe stgeha lten  werden. Transportkosten sind nicht im Mietpreis 
enthalten und werden gesondert vereinbart; Teilan - und -abtransporte, 
die auf Wunsch des Mieters erfolgen, werden gesondert in Rechnung 
gest ell t. 
7. Die Kosten für verwendete Hilfs-  und Betriebsstoffe werden 
gesondert berechnet. 
8. Der Mieter tritt in Höhe des vereinbarten Mietzinses, abzüglich 
hinterlegter Kaution, seine Ansprüche gegen seinen Auftraggeber, für 
dessen Auftrag die M ietsache verwendet wird, an HMR ab.  H M R  
nimmt die Abtretung an. 
9. Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht gegen die 
Forderungen der HMR besteht nur, wenn dem Mieter ein unbestrittener 
oder rechtskräftig festgestellter Anspruch gegen die HMR  zust eht.  
§ 5 Verzug 
1. Kommt HMR  bei Beginn der Mietzeit mit der Übergabe in Verzug, 
so kann der Mieter unter den in § 9 dieses Teil 1 genannten 

Voraussetzungen eine Entschädigung verlangen. Unbeschadet der 
dortigen Regelungen ist die Entschädigung bei  leich ter Fah rlässig ke it 
der HMR  für jeden Arbeitstag begrenzt auf höchstens den Betrag des 
täglichen Mietzinses. Nach Setzung einer angemessenen Frist kann der 
Mie te r vom Vertrag zurücktreten, wenn sich HMR  zu diesem 

Zeitpunkt weiterhin in Verzug befindet. 
Gerät der Mieter im Falle einer vereinbarten Abholung der Mietsache 
mit der Abholung in Verzu g, i st H MR  berechtigt, über die Mietsache 
anderweitig zu verfügen. Der Mieter hat in diesem Fall keinen 
Anspruch auf Erfü llung. 

2. Sind Kaufoptionen hinsichtlich der Mietsache vereinbart, können 
diese durch den Mieter bei einem Verzug von 30 Tagen mit der 
Mietzahlung nicht m ehr ausgeübt werden. 
3. Kommt der Mieter mit der Zahlun g der Miete und/oder sonstiger 
nach dem Mietvertrag geschuldeter Beträge ganz oder teilweise in 

Verzug und gleicht er den Rückstand nicht innerhalb einer Woche nach 
Zugang einer entsprechenden Mahnung von HMR  a us, ist HMR  
berechtigt, die ihr nach dem  M ietvertrag obliegenden Leistungen bis 
zum Ausgleich des Rückstands zu verweigern bzw. zurückzuhalten. 
H M R  ist zu diesem Zweck insbesondere berechtigt, dem Mi eter die 

w eit ere B enu t zung der Mietsache zu untersagen.HMR  ist in d ies em  
Fall ferner berechtigt, auch ohne Kündigung die Herausgabe der 
Mietsache zu verlangen und diese als Sicherheit an sich zu nehmen. 
Die Regelungen in § 6 Abs. 8. dieses Teil 1 gelten entsprechend. 

§ 6 Beginn und Ende der  Mie tze i t; Rückgabe  der Mie tsache 
1. Die Mietzeit beginnt mit der Übergabe der M ietsache. Die Übergabe 
der Mietsach e erfolgt grundsätzlich während der üblichen 
Geschäftszeiten. Der Tag der Abholung/Absendung gilt als Miettag. 
Abweichende Regelungen müssen schriftlich vereinbart sein. 
2. Die Mietzeit endet mit der ordnungsgemäßen Rücklieferung der 

Mie ts ache  an  d i e HMR, frühestens jedoch mit Ablauf der vereinbarten 
Mietzeit. Nach Beendigung der Mietzeit kann HMR  die sofortige 
Herausgabe der Mietsache verlangen. Der Mieter ist verp flichtet, die 
beabsichtigte Rücklieferung der M i etsa ch e rec htz eit ig d er H MR  vorher 
an zuz eige n ( Frei m eldu n g).  

3. Die ordnungsgemäße Rücklieferung hat während der normalen 
Geschä ft s zeite n der  HM R  so rechtzeitig zu erfolgen, dass d ie HM R  in 

der Lage ist, die Mietsache noch an diesem Tag zu prüfen. Sie ist 
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Auslieferung übergeben wird oder an einem anderen  – ver einb arten  –  
Ablieferungsort eintrifft. Die Mietzeit verlängert sich, wenn der Mieter 

seiner Unterhaltspflicht nach § 3 nicht nachgekommen ist und die 
unterlassenen Arbeiten nachgeholt werden müssen. 
4. Ist die Abholung durch HMR vereinbart, so hat d er M iete r die 
genaue Übergabezeit bis 15.00 Uhr an dem der Abholung 
vorausgehenden Arbeitstag zu vereinbaren. Bei langfristigen 

Mie tve rt rägen  – m indestens ein Monat – muss die Freimeldung 
spätestens eine Woche vor der Abholung erfolgen. Kann die Abholung 
aufgrund von Umständen, die der M ieter zu vertreten hat, nicht 
durchgeführt werden (z. B. kein Zugang, fehlende Schlüssel), so 
verlängert sich die Mietzeit entsprechend, und der Mieter hat die 

Kosten einer erneuten Anfahrt zu tragen. 
5. W ird die M i ets ach e am vereinbarten Tag bzw. zur vereinbarten Zeit 
von HMR  nicht abgeholt, so hat der Mieter unverzüglich erneut 
telefonisch und/oder schriftlich die Abholung zu verlangen. Die 
Obhutspflicht des Mieters bleibt bis zur Abholung bestehen. 

6. Bei Abholung durch HMR  ist die Mietsache in transportfähigem  
Zustand bereitzustellen, anderenfalls werden entsprechend 
erford erliche Wartezeiten gesondert auf Nachweis berechnet. 
7. Über die Rückgabe ist ein Rückgabeprotokoll zu fertigen und vom 
Mie te r zu  unt e rzei chnen . 

8. Unbeschadet der vorstehenden Regelungen ist HMR  nach 
Beendigung der Mietzeit berechtigt, die Mietsache jederzeit selbst beim 
Mie ter od er  son stige n D ritte n, d ie si ch im  Be sitz  der M iets ach e 
befinden, abzuholen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Mieter dem 
Herausgabeverlangen der HM R nicht nachkommt oder ein Verlust oder 

eine Verschlechterung der Mietsache droht. Die Kosten der Abholung 
trä gt der  Mie ter. H MR ist berechtigt, zum Zweck der Abholung das 
Grundstück, auf dem sich die Mietsache befindet, zu betre ten und  mit 
Transportfahrzeugen zu befahren. Einer gesonderten Zustimmung de s 
Mieters und/oder Dritter bedarf es hierfür nicht. 

§ 7 In standset zung  
1. Die Pflicht zur Instandsetzung der M ietsache obliegt d er  HM R  . Der 
Mie ter i st ver pf lich tet,  Sch äd en unverzüglich anzuzeigen. Die Kosten 
trä gt HM R, wenn der Mieter und seine Hilfspersonen nachweislich jede 
gebotene Sorgfalt beachtet haben. 

2. Schäden, die auf eine nicht rechtzeitige Meldung eingetretener 
Mängel zurückzuführen sind, sind vom Mieter zu tragen . 
§ 8 Verlust oder Beschädigung der Mietsache 
1. Im Schad ensf al l hat  der  Mi e ter d ie  H MR   unverzüglich schriftlich 
über Umfang, Hergang und Beteiligte des Schadensereignisses zu 

unterrichten. Bei Diebstahl, Beschädigungen durch Dritte oder 
Verkehrsunfällen  ist unverzüglich nach Schadenseintritt Anzeige bei 
der Polizei zu  ersta tten . H ierüb er ist H MR  ein sc hr iftlic her N ach weis 
vorzulegen . 
2. Bei durch den Mieter verschuldetem Verlust oder Beschädigungen 

der Mietsachen hat der Mieter Ersatz in Höhe des 
Wiederbeschaffungsp re i se s   zu  leis ten. 
§ 9 H aft ung sbeg renz ung  der H MR  
1. Schadensersatzansprüche gegen HMR  , insbesondere ein Ersatz von 
Schäden, die nicht am Mietgegenstand selbst entstanden sind, können 

vom Mieter nur geltend gem acht werden bei 
-  grobem Verschulden der HMR,  ih rer  ge set z li chen  Ver tr et e r ode r 
Erfüllungsgehilfen; 
-  der schuldhaften Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung der Mieter regelmäßig vertraue n 
darf (wesentlicher Vertragspflichten) soweit die Erreichung des 
Vertragszwecks hierdurch gefährdet wird, hinsichtlich des 
vertragstypischen, voraussehb aren Schadens; 
-  Schäden aus d er Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

G esun dh eit,  d ie a uf  eine r fahrlässigen Pflichtverletzung der HMR oder 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gese tz l ichen  Ver tre t e rs  oder Erfüllungsgehilfen der HMR beruhen oder 
-  falls  H MR  nach dem Produkthaftungsgesetz für Personenschäden 
ode r Sachschäden  an privat genutzten Gegenständen haftet. 

Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. In dem in § 5 Abs. 1. 
dieses Teil 1 genannten Fall gilt zudem die dort vereinbarte 
Begrenzung hinsichtlich der Höhe der Entschädigung. 
2. Wenn die Mietsache durch ein Verschulden der HMR  vom Mieter 
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach 

Vertragsabschluss liegenden Vorsch lägen und Beratungen sowie 
anderen vertraglichen Nebenpflichten – insbesondere die Anleitung für 
Bedienung und Wartung der Mietsache  – nicht vertragsgemäß 
verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer 
Ansprüche des Mieters die Regelungen des § 7 und des vorstehenden 

Abs. 1 entsprechend. HMR haftet nicht für Schäden, die allein auf 
einem Verschulden der vom Mieter eing esetzten Personen beruhen, 
auch wenn diese von technischem Personal der HMR beaufsichtigt und 
bei den Arbeiten angewiesen werden. 

3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für 
An sprü che  gegen  Ange ste llte,  Arb eitn ehme r, M itarbe iter , Ver trete r und 

Erfüllungsgehilfen der HMR. 
§  10 Haf tung  des  Mie ters , Versi cherungen , Versi cherungskos ten , 
Eig ena nteil  des M iet ers, H aftu ngs beg renz ung 
1. Der Mieter haftet für die von  der Mietsache ausgehende 
Betriebsgefahr, sofern sie nicht auf einen M angel der Mietsach e 

zurückzuführen ist.  
Soweit Dritte Ersatzansprüche wegen vom Mi eter verschuldeter 
Personen- oder Sachschäden gegen die HMR  gelt end  machen, wird der 
Mie ter di e HM R in Höhe der berechtigten  Schadensersatzforderungen 
fre iste llen . 

§ 11 Verjährungsfrist von E rsatza ns prüc hen  
Zur Vermeidung einer übereilten gerichtlichen Inanspruchnahm e des 
Mieters erfolgt im Falle des Verlustes oder der Beschädigung der 
Mietsache zunächst eine sorgfältige Prüfung des Sachverhaltes durch 
die HMR. Ansprüche der HMR  wegen Veränd erung oder 

Verschlechterung der Mietsache werden daher erst zwei M onate nach 
Rückgabe derselben fällig; entsprechend verschiebt sich die 
Verjährung. 
§ 12 Kündigung  
1. Ein über eine bestimmte Mietzeit abgeschlossener Mietvertrag ist für 

beide Vertragspartner grundsätzlich unkündbar.  2. Gleich es  gilt für d ie 
Mindestmietzeit im Rahmen eines auf unbestimmte Zeit 
abgeschlossenen Mietvertrages. Nach Ablauf der Mindestmietzeit 
beträgt die Kündigungsfrist 
-  einen Tag, wenn der Mietpreis pro Tag 

-  zwe i  Tage , wenn der Mietpreis pro Woche 
-  eine Woche, wenn der Mietpreis pro Monat 
vereinbart ist. 
3. HMR  kann den Mietvertrag ganz oder teilweise nach Ankündigung 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn 

-  der Mieter Änderungen an der Mietsache vornimmt oder vornehm en 
lässt oder die Mietsache unter erschwerten, nicht vereinbarten 
Bedingungen nutzt; 
-  der Mieter mit der Zahlung eines fälligen Betrages um me hr als 14 
Tage in Verzug gerät;- der Mieter gegen eine wesentliche Bestimmung 

dieses Vertrages verstößt;  
-  HM R nach Vertragsabschluss erkennbar wird, dass der Anspruch auf 
Mietzahlung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Mieters 
gefährdet wird oder 
-  in den Fällen des fortgesetzten Verstoßes gegen die Pflichten gemäß § 

3. 
H M R   ist in diesen Fällen berechtigt, die Mi etsache nach Ankündigung 
auf Kosten des M ieters, der den Zutritt zur Mietsache und den 
Abtransport zu ermöglichen hat, abzuholen und darüber anderweitig zu 
verfügen. Die HM R  aus dem Vertrag zusteh enden Ansprüche bleiben 

bestehen. Beträge, die HMR durch anderwe itig e Ve rmi etu ng er zielt 
oder hätte erzielen können, werden nach Abz ug der entstandenen 
Kosten angerechnet. 
4. Der Mieter kann den M ietvertrag nach Ankündigung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen, wenn die Benu tzung der Mietsache 

aus von HMR zu vertretenden Gründen längerfristig nicht möglich ist. 
§ 13 Sonstige Bestimmungen  
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche sich zwischen den 
Vertragsparteien aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen bzw. 
St reiti gkeit en ist , sowe it d er M ieter  Vo llka ufm ann, juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, 
sowie für den Fall, dass der Mieter keinen Gerichtsstand im Inland hat, 
Dortmund. 
2. Sollten einzelne Bestimmunge n dieser Bedingungen unwirksam sein, 
so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. 

Stand: Oktober 2012 
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